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Landgericht

A. Allgemeines

Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

301 AR Akten über Angelegenheiten, die in das 
Allgemeine Register eingetragen sind

2 Jahre

302 – Aktenregister mit den dazugehörigen Na-
menverzeichnissen
(§ 7 Abs. 8 AktO)

keine

303 – Die lediglich zur Kontrolle des Geschäfts-
gangs dienenden Listen und Schriftstücke, 
namentlich die Kalender, Tagebücher, Ein-
gangslisten und Posteingangsbücher

2 Jahre

304 – Sammelakten mit den Unterlagen über die 
Schöffenwahl, Schöffenauslosung und 
Schöffengeschäftsstelle (§§ 28 ff. GVG)

20 Jahre –

B. Zivilsachen

312 O a) Akten über Ansprüche aus einem famili-
enrechtlichen Verhältnis nach dem bis zum 
30.06.1998 geltenden Recht

b) alle übrigen Akten

30 Jahre

5 Jahre

–

Die in Nr. 321 a) 
 bezeichneten Titel 
sowie Urteile und 
Vergleiche jeder Art 
usw.

– vgl. auch 
Nrn. 324, 326, 
363 –

315 OH Akten über Anträge auf Durchführung des 
selbstständigen Beweisverfahrens und über 
sonstige Anträge außerhalb eines anhängi-
gen Rechtsstreits, die nicht Bestandteil der 
Hauptakten geworden sind

5 Jahre Die in Nr. 321 a) 
 bezeichneten Titel 
sowie Urteile und 
Vergleiche jeder Art 
usw.

– vgl. auch 
Nrn. 324, 326, 
363 –

316 – Sammelakten über die bei dem Gericht vor 
dem 01.01.1998 niedergelegten Schieds-
sprüche, schiedsrichterlichen Vergleiche 
und Vergleiche nach § 1044 b) Abs. 1 ZPO 
a. F.

30 Jahre –

317 R a) Akten über Ehesachen

b) Akten über Kindschafts- und Entmündi-
gungssachen

c) Urteile aus den unter a) und b) genann-
ten Akten

d) Sonderhefte über einstweilige Anord-
nungen in Ehesachen

20 Jahre

30 Jahre

50 Jahre

5 Jahre

Urteile (siehe 
Nr. 317 c)), Verglei-
che sowie alle übri-
gen in Nr. 321 a) 
aufgeführten Titel 
usw. (siehe 
Nr. 321 a))

Urteile (siehe 
Nr. 317 c))

–

318 S Sammelakten mit den in der Berufungsins-
tanz zurückbehaltenen Schriftstücken

5 Jahre Die in Nr. 321 a) 
 bezeichneten Titel 
sowie Urteile und 
Vergleiche jeder Art 
usw.

319 SH Akten über Anträge außerhalb eines an-
hängigen Berufungsverfahrens

2 Jahre Vergleiche (siehe 
Nr. 321 a))

320 T Sammelakten mit den in der Beschwerde-
instanz zurückbehaltenen Schriftstücken

5 Jahre Die in Nr. 321 a) 
 bezeichneten Titel 
sowie Urteile und 
Vergleiche jeder Art 
usw.
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Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

321 – a) Die zur Zwangsvollstreckung geeigneten 
Titel, alle Urteile und Vergleiche jeder Art, 
Vollstreckungsbescheide sowie Nachweise 
über die Zustellung der Vollstreckungsbe-
scheide; Bestätigungserklärungen über die 
Vollstreckbarkeit nach der EVT-VO, 
Schiedssprüche, schiedsrichterliche Ver-
gleiche sowie Entscheidungen über ihre 
Vollstreckbarkeit; ferner Handzeichnun-
gen, Karten, Abrechnungen und sonstige 
Schriftstücke, auf die in der Entschei-
dungsformel oder in einem gerichtlichen 
Vergleich Bezug genommen ist.

Zu den Urteilen usw. im Sinne dieser Vor-
schrift gehören auch die zu den Akten ge-
nommenen beglaubigten Abschriften von 
Entscheidungen der höheren Instanzen so-
wie Leseabschriften, sofern das volle Rub-
rum in keinem anderen in der Sache aufzu-
bewahrenden Schriftstück enthalten ist.

b) Urteile und Vergleiche über den vorzeiti-
gen Erbausgleich (§§ 1934 d, 1934 e BGB)

c) Prozessvergleiche, die einen Erbvertrag 
oder Erklärungen enthalten, nach deren In-
halt die Erbfolge geändert wird

30 Jahre

100 Jahre

100 Jahre

Zur Zwangs-
vollstreckung 
geeignete Ti-
tel, die durch 
spätere Klage- 
oder Antrags-
rücknahme 
wirkungslos 
geworden sind 
(vgl. § 269 
Abs. 3 Satz 1, 
§ 700 Abs. 1 
ZPO), fallen 
nicht unter die 
30jährige Auf-
bewahrungs-
frist und sind 
deshalb nur so 
lange aufzube-
wahren wie 
die Verfah-
rensakten 
selbst.

322 – Sammelakten mit den Schriftstücken über 
die Erteilung von Notfristzeugnissen usw.

2 Jahre –

323 – Sammel- und Sonderakten gemäß 
§ 39 AktO

2 Jahre –

324 O, OH 
(VH)

a) Akten über die Gewährung richterlicher 
Vertragshilfe

b) Entscheidungen und Vergleiche in den 
zu a) genannten Angelegenheiten sowie Ur-
kunden, auf die darin Bezug genommen ist.

Zu den Entscheidungen im Sinne dieser 
Vorschrift gehören auch die zu den Akten 
genommenen beglaubigten Abschriften von 
Entscheidungen der höheren Instanzen

5 Jahre

30 Jahre

Entscheidungen und 
Vergleiche sowie 
Urkunden, auf die 
darin Bezug genom-
men ist (siehe 
Nr. 324 b))

325 – Akten über Stiftungen 30 Jahre –

326 O, OH 
(AktG)
(früher: 
AktE)

Akten über Anträge auf gerichtliche 
 Entscheidungen nach dem Aktiengesetz

30 Jahre –
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C. Straf- und Bußgeldverfahren

Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

341 – Sammelakten mit den in der Berufungs- 
oder Beschwerdeinstanz zurückbehaltenen 
Schriftstücken

30 Jahre –

342 – Sammelakten mit den Schriftstücken über 
Anträge auf Entscheidung der Strafkam-
mer als oberen Gerichts und über die Ab-
lehnung von Gerichtspersonen (§ 41 Abs. 1 
b) AktO)

5 Jahre –

344 StVK 
bzw.
Vollz.

Akten über Verfahren nach §§109, 110 
StVollzG

10 Jahre –

345 BwH Akten der hauptamtlichen Bewährungs-
helfer

6 Jahre –

346 GerH Sammelakten der Gerichtshelfer 5 Jahre –

347 FA Akten der Führungsaufsichtsstellen über 
Verurteilte

10 Jahre –

348 – Sammelakten mit den Begleitumschlägen 
der abgehenden Briefe der Untersuchungs-
gefangenen

1 Jahr – Auf Anord-
nung der Be-
hördenleitung 
können die 
Begleitum-
schläge statt 
in Sammelak-
ten auch in 
Kartons oder 
anderen Be-
hältnissen ge-
ordnet aufbe-
wahrt werden.

D. Sonstige Zuständigkeiten des Landgerichts

361 – Akten über Wiedergutmachungssachen 
(Rückerstattung)

30 Jahre –

362 – Akten über Wiedergutmachungssachen 
(Entschädigung)

30 Jahre –

363 O, OH 
(Wp)

Akten über Wertpapierbereinigungssachen 10 Jahre –

E. Dienststrafsachen, Dienst- und Berufsgerichtssachen

371 – Akten über Dienststrafsachen 30 Jahre –

372 – Akten über berufsgerichtliche Verfahren

a) in denen auf Ausschließung aus dem Be-
ruf erkannt oder in denen ein Beweissiche-
rungsverfahren angeordnet worden ist

b) alle übrigen

30 Jahre

20 Jahre

–

–

373 – Akten der Richterdienstgerichte über

a) Disziplinarverfahren, in denen auf Ent-
fernung aus dem Dienst erkannt worden ist

b) alle anderen Disziplinarverfahren

c) Versetzungs- und Prüfungsverfahren

30 Jahre

20 Jahre

20 Jahre

–

–

–
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F. Justizverwaltungssachen

Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

381 – Generalakten (Abschnitt B der Anweisung 
zum Generalaktenplan)

a) über Rechtsnormen (Gesetze, Verord-
nungen, Observanzen, Privilegien usw.)

b) über sonstige Angelegenheiten mit Aus-
nahme der unter c) bezeichneten Beiakten

c) Beiakten über Vorgänge von untergeord-
neter oder vorübergehender Bedeutung, 
Presseäußerungen und dergleichen

50 Jahre

20 Jahre

5 Jahre

–

–

–

382 – Sammelakten und Blattsammlungen (Ab-
schnitt C der Anweisungen zum General-
aktenplan) über

a) Akten der Prüfungsstellen nach § 9 
Abs. 1, 2 ZRHO, der Prüfungsbehörden 
nach Nr. 8 Abs. 1 Buchst. c, Nr. 78 Abs. 1, 
Nr. 148 Abs. 3 RiVASt in Verbindung mit 
den Zuständigkeitsregelungen der Länder

b) Eingaben, Beschwerden und ähnliche 
Angelegenheiten von vorübergehender Be-
deutung

c) Vorgänge über Bewerber, die nicht in 
Personalakten einmünden

d) die von den Aufsichtsbehörden vorge-
nommenen Prüfungsverhandlungen

e) Anträge auf Ausstellung einer Apostille 
und Anträge auf Beglaubigungen zum 
Zwecke der Legalisation

f) Fortbildungsvorgänge

g) sonstige Verwaltungsangelegenheiten

3 Jahre

5 Jahre

2 Jahre

10 Jahre

2 Jahre

5 Jahre

20 Jahre

–

–

–

–

–

–

–

Mit Ausnahme 
der Vorgänge, 
die wegen ih-
rer besonderen 
Bedeutung 
(§ 8 Abs. 5 
Gen AktVfg.) 
zu den Gene-
ralakten 
(Nr. 381 b)) zu 
bringen sind. 
Werden Regis-
ter geführt, so 
sind diese 30 
Jahre aufzu-
bewahren.

Die Register 
sind 50 Jahre 
aufzubewah-
ren.

383 – Sammelakten über Ehelicherklärungen 100 Jahre –

385 – Personalakten

a) der Beschäftigten

b) der Notare, Notarassessoren sowie der 
Rechtsbeistände und sonstigen Personen 
(Unternehmen), denen die Erlaubnis zur 
geschäftsmäßigen Rechtsbesorgung erteilt 
ist

c) Schriftstücke, die sich auf die Amtsnach-
folge, die Aktenverwahrung (§ 51 BNotO) 
bzw. auf die Notariatsverwalterschaft (§ 56 
BNotO) beziehen, Siegel- und Unter-
schriftsproben

10 Jahre

10 Jahre

100 Jahre

–

Schriftstücke, die 
sich auf die Amts-
nachfolge, die Ak-
tenverwahrung 
(§ 51 BNotO) bzw. 
auf die Notariats-
verwalterschaft 
(§ 56 BNotO) bezie-
hen, Siegel- und 
Unterschriftsproben
(siehe Nr. 385 c))

–

vgl. Abschnitt 
I Nr. 2 Abs. 3.
Teilakten über 
Angelegenhei-
ten von vorü-
bergehender 
Bedeutung 
sind 5 Jahre 
nach Ablauf 
des Jahres, in 
dem die Bear-
beitung abge-
schlossen wur-
de, aufzube-
wahren.
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Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

387 – Schriftgut über die Zählkartenerhebung in 
Zivilsachen sowie in Strafsachen und Buß-
geldverfahren

a) Jahrestabellen nach dem Kalenderjahr

b) sonstige Tabellen und Durchschriften 
der Monatsübersichten

5 Jahre

2 Jahre

–

–

Oberlandesgericht

A. Allgemeines

401 AR a) Akten über Angelegenheiten, die in das 
Allgemeine Register eingetragen sind, mit 
Ausnahme der unter Nr. 401 b) aufgeführ-
ten Akten

b) Akten über Anträge auf Enthebung vom 
Amt des Beisitzers gemäß § 77 Wirtschafts-
prüferordnung und § 101 des Steuerbera-
tungsgesetzes

2 Jahre

5 Jahre

–

–

402 – Aktenregister mit den dazugehörigen Na-
menverzeichnissen
(§ 7 Abs. 8 AktO)

keine

403 – Die lediglich zur Kontrolle des Geschäfts-
gangs dienenden Listen und Schriftstücke, 
namentlich die Kalender, Tagebücher, Ein-
gangslisten und Posteingangsbücher.
Ausgenommen sind die Nachweisungen 
über die Verteilung der Vordrucke zu Hy-
potheken-, Grundschuld- und Renten-
schuldbriefen sowie zu Schiffsbriefen und 
Schiffszertifi katen (siehe Nr. 506)

2 Jahre –

B. Zivil- und Familiensachen

410 Sch a) Akten über schiedsrichterliche Verfah-
ren

b) Die zur Zwangsvollstreckung geeigneten 
Titel, Schiedssprüche, schiedsrichterliche 
Vergleiche sowie Entscheidungen über de-
ren Vollstreckbarkeit

5 Jahre

30 Jahre

Die zur Zwangsvoll-
streckung geeigne-
ten Titel, Schieds-
sprüche, schieds-
richterliche Verglei-
che sowie Entschei-
dungen über deren 
Vollstreckbarkeit
(siehe Nr. 410 b))

410a SchH a) Akten über Anträge auf gerichtliche 
Entscheidung in den in § 1062 Abs. 1 Nrn. 
1 bis 3 ZPO genannten Fällen

b) Die zur Zwangsvollstreckung geeigneten 
Titel, Beschlüsse

5 Jahre

30 Jahre

Die zur Zwangsvoll-
streckung geeigne-
ten Titel, Beschlüsse
(siehe Nr. 410 a b))

–

411 U, UF a) Sammelakten und Blattsammlungen (Se-
natsakten) mit den in der Berufungsinstanz 
zurückbehaltenen Schriftstücken

b) Entscheidungen und Vergleiche aus den 
Akten zu a)

c) Prozessvergleiche aus den Akten zu a), 
die einen Erbvertrag oder Erklärungen ent-
halten, nach deren Inhalt die Erbfolge ge-
ändert wird

5 Jahre

30 Jahre

100 Jahre

Entscheidungen und 
Vergleiche (siehe 
Nr. 411 b) und c))

–

–
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Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

412 UH, 
UFH

a) Akten über Anträge außerhalb eines an-
hängigen Berufungsverfahrens, die nicht 
Bestandteil der Hauptakten geworden sind

b) Vergleiche aus den Akten zu a)

2 Jahre

30 Jahre

Vergleiche
(siehe Nr. 412 b))

–

413 W, WF a) Sammelakten und Blattsammlungen (Se-
natsakten) mit den in der Beschwerdeins-
tanz zurückbehaltenen Schriftstücken

b) Instanz abschließende Beschlüsse mit 
vollstreckungsfähigem Inhalt sowie Ent-
scheidungen über die Vollstreckbarkeit er-
stinstanzlicher Entscheidungen aus den 
Akten zu a)

5 Jahre

30 Jahre

vollstreckungsfähi-
ge Beschlüsse (siehe 
Nr. 413 b))

Zwischenentschei-
dungen (siehe 
Nr. 413 a))

414 – Sammelakten mit den Schriftstücken über 
die Erteilung von Notfristzeugnissen

2 Jahre –

415 – Sammel- und Sonderakten gemäß 
§ 39 AktO

2 Jahre –

416 OLG
II

Entscheidungen und Vergleiche sowie Ur-
kunden, auf die darin Bezug genommen ist, 
aus den Akten über die Gewährung richter-
licher Vertragshilfe in Energiewirtschafts-
sachen und bei der Abwicklung von Liefer-
verträgen.

Zu den Entscheidungen im Sinne dieser 
Vorschrift gehören auch die zu den Akten 
genommenen beglaubigten Abschriften von 
Entscheidungen der höheren Instanz.

30 Jahre –

417 FS I Akten über Fideikommisse, Lehen, Stamm-
güter sowie Hausgüter, Hausvermögen und 
sonstige gebundene Vermögen

50 Jahre –

418 FS II Akten über Schutzforsten, Waldgüter, 
Deichgüter, Weingüter, Landgüter, Stiftun-
gen, Waldgenossenschaften und dergl.

50 Jahre –

419 – Akten über Stiftungen 30 Jahre –

420 VA Akten über Anträge auf gerichtliche Über-
prüfung von Justizverwaltungsakten (Zivil-
akten)

a) wenn der Antrag zurückgenommen oder 
sonst ohne Entscheidung erledigt worden 
ist oder wenn es sich um die Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand oder ein Pro-
zesskostenhilfeverfahren handelt

b) in allen übrigen Fällen

2 Jahre

30 Jahre

–

–

421 REMiet Akten über Rechtsentscheide in Mietsachen 30 Jahre –
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C. Strafsachen und Bußgeldverfahren

Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

431 – Sammelakten und Blattsammlungen (Se-
natsakten) mit den in der Revisions- oder 
Beschwerdeinstanz zurückbehaltenen 
Schriftstücken

10 Jahre Urteile und Be-
schlüsse
(siehe Nr. 433)

432 – Sammelakten mit den Schriftstücken über 
Anträge auf Entscheidung des Strafsenats 
als oberen Gerichts und über die Ableh-
nung von Gerichtspersonen (§ 41 Abs. 1 b) 
AktO)

5 Jahre –

433 – Urteile und Beschlüsse in Revisionen sowie 
Entscheidungen wegen Ordnungswidrig-
keiten

30 Jahre

434 VAs Akten über Anträge auf gerichtliche Über-
prüfung von Justizverwaltungsakten 
(Strafsachen)

a) wenn der Antrag zurückgenommen oder 
sonst  ohne Entscheidung erledigt worden 
ist oder wenn es sich um die Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand oder ein Pro-
zesskostenhilfeverfahren handelt

b) in allen übrigen Fällen

5 Jahre

30 Jahre

–

–

435 – Entscheidungen über Rechtsbeschwerden 
nach §§ 116, 117 StVollzG

30 Jahre –

436 – Sammelakten mit den Begleitumschlägen 
der abgehenden Briefe der Untersuchungs-
gefangenen

1 Jahr – Auf Anord-
nung der Be-
hördenleitung 
können die 
Begleitum-
schläge statt 
in Sammelak-
ten auch in 
Kartons oder 
anderen Be-
hältnissen ge-
ordnet aufbe-
wahrt werden.

D. Landwirtschaftssachen

451 – Sammelakten und Blattsammlungen (Se-
natsakten) mit den in der Beschwerdeins-
tanz zurückbehaltenen Schriftstücken

30 Jahre –

452 – Sammelakten mit den Schriftstücken über 
die Erteilung von Notfristzeugnissen usw.

5 Jahre –

E. Sonstige Zuständigkeiten des Oberlandesgerichts

471 – a) Sammelakten und Blattsammlungen (Se-
natsakten) in Wiedergutmachungssachen 
(Rückerstattung)

b) Entscheidungen aus den Akten zu a)

10 Jahre

30 Jahre

Entscheidungen
(siehe Nr. 471 b))

472 – a) Sammelakten und Blattsammlungen (Se-
natsakten) in Wiedergutmachungssachen 
(Entschädigung)

b) Entscheidungen aus den Akten zu a)

10 Jahre

30 Jahre

Entscheidungen
(siehe Nr. 472 b))

473 – Sammelakten und Blattsammlungen 
 (Senatsakten) in Wertpapierbereinigungs-
sachen

10 Jahre
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475 Kart 
(früher: 
Kart V,
Kart B,
Kart)

a) Verwaltungsbeschwerden und Bußgeld-
sachen nach dem Gesetz  gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB)

b) Beschlüsse

10 Jahre

30 Jahre

Beschlüsse
(siehe Nr. 475 b))

476 Verg a) Akten über sofortige Beschwerden und 
Entscheidungen nach § 115 Abs. 2 Sätze 2 
und 3 GWB in Vergaberechtssachen

b) Beschlüsse aus den Akten zu a)

10 Jahre

30 Jahre

Beschlüsse
(siehe Nr. 476 b))

477 a) Akten über Beschwerden nach 
§ 75 EnWG

b) Beschlüsse aus den Akten zu a)

10 Jahre

30 Jahre

Beschlüsse
(siehe Nr. 477 b))

F. Dienststrafsachen, Dienst-, Ehren- und Berufsgerichtssachen

491 – Akten über Dienststrafverfahren 30 Jahre –

492 – Akten über

a) Disziplinarverfahren gegen Notarinnen 
und Notare (einschließlich der im Rahmen 
des Untersuchungsverfahrens entstandenen 
Akten), in denen auf Entfernung aus dem 
Amt erkannt worden ist

b) alle anderen Disziplinarverfahren

c) Anfechtungsverfahren nach § 111 BNotO

30 Jahre

30 Jahre

30 Jahre

–

–

–

493 – a) Akten des Anwaltsgerichtshofs über An-
träge auf gerichtliche Entscheidung (§§ 37 
ff., 223 BRAO)

b) Sammelakten und Blattsammlungen 
über anwaltsgerichtliche Verfahren vor 
dem Anwaltsgerichtshof mit den in der Be-
rufungs- oder Beschwerdeinstanz zurück-
behaltenen Schriftstücken, wenn auf Aus-
schließung aus dem Beruf erkannt worden 
ist

c) alle übrigen der unter b) genannten 
 Akten

30 Jahre

50 Jahre

30 Jahre

–

–

–

494 – Sammelakten und Blattsammlungen 
 (Senatsakten) über berufsgerichtliche 
 Verfahren

20 Jahre –

495 – Akten der Richterdienstgerichte über

a) Disziplinarverfahren, in denen auf Ent-
fernung aus dem Dienst erkannt worden ist

b) alle anderen Disziplinarverfahren

c) Versetzungs- und Prüfungsverfahren

30 Jahre

20 Jahre

20 Jahre

–

–

–

Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6
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G. Justizverwaltungssachen

Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

501 – Generalakten (Abschnitt B der Anweisung 
zum Generalaktenplan)

a) über Rechtsnormen (Gesetze, Verord-
nungen, Observanzen, Privilegien usw.)

b) über sonstige Angelegenheiten mit Aus-
nahme der unter c) bezeichneten Beiakten

c) Beiakten über Vorgänge von untergeord-
neter oder vorübergehender Bedeutung, 
Berichtssammlungen, Presseäußerungen 
und dergleichen

50 Jahre

20 Jahre

5 Jahre

–

–

–

502 – Sammelakten und Blattsammlungen 
 (Abschnitt C der Anweisungen zum Gene-
ralaktenplan) über

a) Akten der Prüfungsstellen nach § 9 
Abs. 1, 2 ZRHO, der Prüfungsbehörden 
nach Nr. 8 Abs. 1 Buchst. c, Nr. 78 Abs. 1, 
Nr. 148 Abs. 3 RiVASt in Verbindung mit 
den Zuständigkeitsregelungen der Länder

b) Eingaben, Beschwerden und ähnliche 
Angelegenheiten von vorübergehender Be-
deutung

c) Listen der Empfänger von Geldaufl agen 
in Ermittlungs-, Straf- und Gnadensachen 
und Liste der Empfänger von Geldbußen 
nebst den dazugehörigen Unterlagen

d) Vorgänge über Bewerber, die nicht in 
Personalakten einmünden

e) die von den Aufsichtsbehörden vorge-
nommenen Prüfungsverhandlungen

f) Fortbildungsvorgänge

g) sonstige Verwaltungsangelegenheiten

3 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

2 Jahre

10 Jahre

5 Jahre

20 Jahre

–

–

–

–

–

–

–

Mit Ausnahme 
der Vorgänge, 
die wegen ih-
rer besonderen 
Bedeutung 
(§ 8 Abs. 5 
Gen AktVfg.) 
zu den Gene-
ralakten 
(Nr. 501 b)) zu 
bringen sind. 
Werden Regis-
ter geführt, so 
sind diese 
30 Jahre auf-
zubewahren.

503 – Sammelakten über Ehelicherklärungen 100 Jahre –

504 –

–

Sammelakten über die Anerkennung aus-
ländischer Entscheidungen in Ehesachen

a) Akten über Verfahren

b) Anträge und Entscheidungen

2 Jahre

50 Jahre

–

–

505 Sammelakten über die Befreiung von der 
Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses 
für Ausländer

2 Jahre –

506 – Nachweisungen über die Verteilung der 
Vordrucke zu Hypotheken-, Grundschuld- 
und Rentenschuldbriefen sowie zu Schiffs-
briefen und Schiffszertifi katen

100 Jahre –
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Lfd.
Nr.

Register-
zeichen

Angelegenheit Aufbewah-
rungsfrist

Vor der Vernichtung
herauszunehmende

Schriftstücke

Bemer kungen

1 2 3 4 5 6

507 – Personalakten

a) der Beschäftigten

b) der Notare und Notarassessoren

c) Schriftstücke, die sich auf die Amtsnach-
folge, die Aktenverwahrung (§ 51 BNotO) 
bzw. auf die Notariatsverwalterschaft (§ 56 
BNotO) beziehen, Siegel- und Unter-
schriftsproben

10 Jahre

10 Jahre

100 Jahre

–

Schriftstücke, die 
sich auf die Amts-
nachfolge, die Ak-
tenverwahrung 
(§ 51 BNotO) bzw. 
auf die Notariats-
verwalterschaft 
(§ 56 BNotO) bezie-
hen, Siegel- und 
Unterschriftsproben
(siehe Nr. 507 c)).

vgl. Abschnitt 
I Nr. 2 Abs.3. 
Teilakten über 
Angelegenhei-
ten von vorü-
bergehender 
Bedeutung 
sind 5 Jahre 
nach Ablauf 
des Jahres, in 
dem die Bear-
beitung abge-
schlossen wur-
de, aufzube-
wahren.

509 – Akten über

a) die Prüfung von Rechtskandidaten

aa) schriftliche Prüfungsarbeiten

bb) sonstige Prüfungsunterlagen

b) die Prüfung von Beamten einschließlich 
der Anlagehefte mit schriftlichen Prü-
fungsarbeiten

c) die Prüfung von Auszubildenden ein-
schließlich der Anlagehefte mit schrift-
lichen Prüfungsarbeiten

5 Jahre

50 Jahre

10 Jahre

5 Jahre

–

–

–

–

zu a) s. § 64 
JAG NRW

Anlagehefte 
mit schriftli-
chen Prü-
fungsarbeiten 
können nach 
5 Jahren ver-
nichtet wer-
den

510 – Akten über die Eintragung von Versor-
gungsanwärtern in ein Bewerberverzeich-
nis

5 Jahre –

511 – Schriftgut über die Zählkartenerhebung in 
Zivilsachen und Familiensachen sowie in 
Strafsachen und Bußgeldverfahren

a) Jahrestabellen nach dem Kalenderjahr

b) sonstige Tabellen und Durchschriften 
der Monatsübersichten

5 Jahre

2 Jahre

–

–


